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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 "Kuhkoppel" fiir das
Gebiet: "Sidlich der Millerkoppel und nérdlich der
SachsenwaldstraRe mit den Straen Eichhdrnchenweg,
Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am Hiinengrab"

- Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen -

- Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemaR §
4a Abs. 3 BauGB -

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zustandigkeit
22.02.2022 | Bauausschuss der Gemeinde Aumuhle Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumuhle nimmt die Abwagung der eingegangenen
Stellungnahmen zur 6ffentlichen Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB und der
Beteiligung der Behérden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB zur 1. And. des
Bebauungsplanes Nr. 2 ,Kuhkoppel“ fir das Gebiet: "Sudlich der Mullerkoppel und
nordlich der Sachsenwaldstral3e mit den StraRen Eichhérnchenweg, Fasanenweg,
Otternweg, Eichenweg, Am Hinengrab" zur Kenntnis und empfiehlt der
Gemeindevertretung, den erneuten Entwurfs- und Auslegungschluss gemali § 4a
Abs. 3 BauGB zu fassen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat vom 23.11.2021 bis zum 23.12.2021 gemalf3
8 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen. Die eingegangenen Stellungnahmen der
Privatpersonen machen eine erneute offentliche Auslegung erforderlich. Bei der
erneuten Auslegung sollten Stellungnahmen nur zu den geanderten Teilen
abgegeben werden durfen.

Herr Kiihl vom Biro BSK wird in der Sitzung die Abwagung der privaten
Stellungnahmen als Tischvorlage vorlegen und hinreichend erlautern.

Finanzielle Auswirkungen:
im Verwaltungshaushalt: Nein




Im Vermdgenshaushalt: Nein

Anlageln:
2 Planzeichnung, Stand 22.02.2022

3 Stellungnahmen Personen - 8 3 Abs. 2 BauGB

4 Stellungnahmen TOB - § 4 Abs.2 BauGB



PLANZEICHNUNG - TEIL A

Die Planzeichnung ist nicht Bestandteil

Anderung, es wird nur der

zur besseren Erklarung der textlichen
Verinderungen.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwagung

Am 23.11.2021 um 14:32 schrieb : Person 1

Lieber
zur Zeit liegt der B-Plan Nr. 2 noch einmal aus, um Biirgern die Moglichkeit fiir

Anmerkungen zu geben.

Der Ausschnitt im Anhang zeigt die Fliche zwischen Miillerkoppel und Eichhdrnchenweg
und ist umgrenzt mit

UMG
BES(
KEH]
SCH.

| M S Die vorgebrachten Anregungen sind insoweit richtig, dass es sich um eine alte
Planzeichnung handelt und zwar die des Ursprungsplanes, die sowie angesprochen,

SCHl ca. 20 Jahre alt ist.

Soll das heiflen, das in dem Bereich keine neuen Hauser z.B. nach Grundstiicksteilung gebaut Dies wurde so gewa hit um die alten Fe5tsetzungen (Pla nzeichnu ng Teil A) bestehen

werden diirfen oder liegt es daran, dass diese Planzeichnung veraltet ist, denn es fehlen eine zu lassen und nicht nach neuem Recht den Bebauu ngspla n aufzustel Ien, das zu
Reihe von Hausern, die in den letzen wohl 20 Jahren in dem Bereich gebaut wurden. Wie . . . . N
sollen betroffene Biirger das verstehen? erhebl lchen, negativen Veranderu ngen flihren wirde.

Mit bestem Dank fiir Ihre Mithen und herzlichen Griiflen . . . . .
In dem dargestellten Bereich konnen Hauser errichtet werden aber mit den

entsprechenden Vorkehrungen bezliglich der Larmeinwirkungen aufgrund der
= Verkehrswege, die am Bebauungsplan vorbei flihren.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 1




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 2




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Person 2

Gemeinde Aumiihle Gemeinde Aumiuhle 2 ‘d D)
Der BlUrgermeister SR 2

Bismarckallee 21 sing.: 09, Dez. 2021
21521 Aumihle— s A

w X Bl A L ;

“15: b /R — 1.12.2021
- 15, De 2&21 Amt Hohe Ethgeest

F T 7 e 10 her 202

1. Anderung des Bebauungsplah Nr. 2, nﬁ(oppel‘ ot 7]

bei Durchsicht des Plans von dem ,Bestand Biotoptypen* fielen mir Fehler auf:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die auf dem Flurstlick 2/79 eingetragene Buche nérdlich des Hauses Eichhérnchenweg 7
an der Grenze zu Flurstlick 2/231 steht nicht auf 2/79, sondern auf 2/231, und zwar mittig
zwischen der Grenze und dem Haus Mullerkoppel 18 d. Ich bitte um entsprechende
Korrektur.

Desweiteren sind mir in der unmittelbaren Nachbarschaft weitere Fehler aufgefallen wie
die Eintragung von groRen B&aumen, die es nicht mehr gibt oder die anderer Art sind,
sowie die Nichteintragung solcher Baume.

Da ich schon unmittelbar nach der Informationsveranstaltung wohl Ende Februar 2021

(Thema Baufenster und Baume) auf diese Fehler aufmerksam machte, sie aber noch
immer in dem Plan sind ist, bitte ich um eine Bearbeitungsbestéatiqung.

Mit freundlichen Graen

Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berlicksichtigt:

Die Standorte der Baume sind (iberwiegend vom Vermesser im Januar 2018
aufgenommen worden. Diese Aufnahme liegt zugrunde fiir den Biotoptypenplan.

Zum Beginn des Planverfahrens war es beabsichtigt Baufenster unter
Bericksichtigung des Baumbestandes festzusetzen. Es hat sich aber gezeigt, dass es
sehr schwierig ist, mit Festsetzung von Baufenstern in einem Gebiet, das von einem
groRen Baumbestand gepragt ist.

Die Gemeinde hat sich dafiir entschieden, die vorhandene Planzeichnung Teil A des
Ursprungsplanes nicht zu verdndern (ohne Baufenster und ohne Eintragung von
Bdumen) und entsprechend Verdnderungen des Planes nur in Form von textlichen
Festsetzungen durchzufiihren. Somit hat der Biotoptypenplan eine untergeordnete
Rolle in diesem Planverfahren und wird somit nicht gedndert.

Die Planzeichnung Teil A wurde nicht verandert, da es sich um einen einfachen
Bebauungsplan handelt. Der Baumbestand ist in der Planzeichnung nicht dargestellt
worden, sondern nur Uber textliche Festsetzungen wird geregelt, was mit den
Bdaumen zu geschehen hat und dies innerhalb der zustindigen Gesetze und
Verordnungen.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung

Person 3

Amt Hohe Elbgeest
Christa-Hoppner-Platz 1
21521 Dassendorf

c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest

Per Telefax: 04104 / 990 68

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Kuhkoppel" fiir das Gebiet:
"Siidlich der Miillerkoppel und nérdlich der Sachsenwaldstrale mit den
StraBen Eichhérnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am
Hiinengrab“

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Gade-Mdlller,

1. Der Entwurf des 0.g. B-Plans sieht unter Abschnitt Ill. Ziffer 1. Absatz 2 Zu Punkt 1:
vor, dass bauliche Anlagen erst ab einem Abstand von 1,50 Meter von . . . . .
der Kronentraufe eines zu schiitzenden Baumes errichtet werden darfen. Die Anregung wird angenommen' Der Text Teil B wird entsprechend erganZt'

Ich bitte erneut um Aufnahme der zwingenden Ausnahmeregelung, dass
fir die Erschlieung notwendige Zufahrten von dieser Festsetzung
ausgenommen sind missen. Es muss daher heilen:

»Mit Ausnahme notwendiger ErschlieBungszufahrten diirfen
bauliche Anlagen erst ab [...] errichtet werden.*

2. Der Entwurf des 0.g. B-Plans sieht unter Abschnitt |. Ziffer 7 vor, dass im M . .
Teilgebiet 3 u.a. Schlafraume nur auf der schallabgewandten Seite Zu Abschnitt |, Ziffer 7 werden die Ausfiihrungen so erldutert, dass sie verstandlich
darfen. Dann heiB3t es weiter: ,Werden die Fenster von Schlafrédumen an d Di hi .
Fronten mit passivem L&rmschutz angeordnet, dann sind diese R4ume weraen. Die vorgescnlagene Formullerung paSSt-

mit entsprechend schallgedémpften Liiftungen zu versehen."

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 4




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Diese Regelung ist widerspriichlich, zumindest missversténdlich. Die
Regelung ist bisher so zu verstehen, dass Schlafraume unzuléssig sind,
sofern sie keinen Schallschutz haben, der die DIN-Werte unterschreitet.

Richtig musste es also heilen:

»Schlafrdume in den Teilbereichen 3 bis 7 diirfen nur auf der schallabgewandten Seite
errichtet werden, es sein denn, die Orientierungswerte der DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau” fiir Reine Wohr werden durch entsprechende bauliche
MaRnahmen (passiver Schallschutz) eingehalten. Nachweise sind im
Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der technischen Baubestimmungen
(Einfiihrung von DIN 4109) und Beiblatt 1 zu DIN 4109, Erlass des Innenministers vom
15.11.1990, zu fiithren.”

3. der Entwurf des o.g. B-Plans sieht unter Abschnitt . Ziffer 2 vor, dass die
Bauhohe der Gebaude 8,5 m nicht Uiberschreiten darf, gemessen {iber
die mittlere Hohe der Stralengradiente zugehériger 6ffentlicher
Verkehrsflache. Begriindet wird dies durch den vorhandenen Bestand:

,»Die Gebdude sind ebenfalls gekennzeichnet durch eine nicht zu hohe Bauhdhe die
deshalb in der 1. Anderung dieses Planes begrenzt wird auf 8,50 m.”

Dies ist nicht richtig. Eine Vielzahl der neueren Gebaude weist eine Héhe
von rund 10 Meter auf.

Bebauungspléne bestimmen Inhalt und Schranken des Eigentums im
Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz, der Satzungsgeber muss
daher die schutzwiirdigen Interessen der Grundstiickseigentiimer und
die Belange des Gemeinwohls in einen gerechten Ausgleich und in ein
ausgewogenes Verhaltnis bringen.

Die Reduzierung der Gebaudehdohe dient vorliegend nicht den Belangen
des Gemeinwohls und entspricht auch nicht dem stédtebaulichen
Konzept der Gemeinde, denn: Bekanntlich genehmigte die Gemeinde
auch bei den in 2021 erfolgten Bauantragen fiir Neubauten im Rahmen
ihres Ermessens eine Geb&udehdhe von 10 Meter. Die Gemeinde bindet
daher selbst ihr stéadtebauliches Ermessen, sonst hatte die Gemeinde
keine Gebaude von iiber 8,5 Meter genehmigt. Eine Reduzierung im B-
Plan auf 8,5 Meter wéare damit rechtswidrig. Die Geb&udehéhe 10 Meter
des bisherigen Plans ist daher zwingend beizubehalten.

Mit freundlichen Gruen,
in Vertretung

Zu Punkt 3:

Beziiglich der Gebdaudehohe wird eine andere Festlegung gesucht und auch
festgesetzt. Es wird festgesetzt die Oberkante des fertigen FuBbodens, bezogen auf
die jeweilig zugeordnete ErschlieBungsstraRe und es wird eine Gebdaudehdhe
festgelegt von maximal 9,00 m oberhalb des fertigen ErdgeschossfuRbodens.

Die Gemeinde mdchte damit die Hohen begrenzen fiir neue Gebdude um den
Charakter, so wie er in der Begrindung erlautert ist, in dem Plangeltungsbereich zu

sichern.

Die vorhandenen Geb&dude haben selbstverstiandlich Bestandsschutz.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung
- Y o P Person 4
P S DN :
. |
20 Dez. 2021 |
Amt Hohe Elbgeest G ‘ T
Frau Gade-Miiller
Christa-Hoppner-Platz 1 . :
21521 Dassendorf 0
(L

14.12.2021 )/

Stellungnahme zur Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 ,Kuhkoppel”

’

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Eigentimer des Grundstiicks welches sich im Bebauungsplan Nr. 2 befindet,
méchten meine Frau und ich gerne unserer Einwénde gegen die Anderung des Bebauungsplans in
Bezug auf die Anderung der zuldssigen Bauhdhe von 10m auf 8,5m einbringen.

Die Begriindung der Bauhhenbeschrankung fiihrt aus, dass sich die Beschrankung der Gebdudehshe

auf 8,50m an der bestehenden Bebauung orientiert. Diese Begriindung ist unseres Erachtens nicht Dle HOhenbegrenzung neuer_Geba Ude erd neu feStgesetZt' Es wi rd fEStgGIEgt dle
korrekt. Nach unserem Kenntnisstand befinden sich in der Kuhkoppel bereits viele Hauser mit einer Hohe der Oberkante des fertlgen FuRbodens oberhalb der zugeo rdneten

Hohe oberhalb von 8,50m. Gerade im Otternweg, wo sich unser Grundstiick befindet, sind einige ErschlieRu ngsstra Re und die Gesamtgebéudehéhe von 9.00 m ab Oberkante des
Hauser nach unserem Gefiihl oberhalb dieser Grenze. ferti Rbod . R - .

Diese Anderung stellt aus unserer Sicht eine unverhaltnismaRige Benachteiligung der wenigen noch ertlgen Fu odens gemessen. ImU brlgen wird auch eine Traufhche festgesetzt.

unbebauten Grundstiicke dar. Nach unserem Kenntnisstand sind aktuell nur zwei der Gber 120 sich
im Gebiet befindlichen Grundstiicke im unbebauten Zustand. Ebenfalls sind aus unserer Sicht nur die
allerwenigsten Hauser im Gebiet abrissbedurftig. Daher wiirde diese Beschrankung nur einen
unverhaltnismaRig kleinen Anteil der Grundstiicksinhaber treffen und eine erhebliche nachtragliche
Wertminderung der wenigen betroffenen Grundstiicke darstellen.

Eine nachtragliche radikale Absenkung von 10m auf 8,50m stellt eine einschneidende Veranderung
der gegenwartigen Vorschriften dar. Wir konnten leider nicht mehr den Vorentwurf des
Bebauungsplans, der nach dem Bebauungsplanverfahren zur friihzeitigen Einbindung der
Offentlichkeit ausgelegt werden sollte, ausfindig machen. Allerdings, konnen wir uns nicht erinnern,
dass dieses Thema in der éffentlichen Sitzung des Bauausschusses im Jahr 2020, die wir besucht
haben, diskutiert wurde.

Firsthohenbegrenzung von 8,50m ist uniiblich, gerade in Verbindung mit den niedrigen GLZ und GFZ.
In anderen umliegenden Gemeinden — Barsbiittel, Reinbek, Wentorf und Dassendorf — die sich in
dhnlichen, lindlichen Lagen befinden, konnten wir in unserer Recherche keine Beschrankung der
Bebauungshohe auf eine Hohe unter 9m finden und eine Beschrankung der Bebauungshéhe auf
unter 9,50m nur im Zusammenhang mit wesentlich héheren GFZ & GLZ.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 6



Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Durch die Mindestgrundstiicksgréfe von 1100m? (die bei vielen Grundstiicken gréRer ausfillt), die
hohen vorgegebenen Grenzabstinde und eine bereits sehr niedrige GFZ und GLZ wird bereits eine
durchgriinte, lockere Bebauung erreicht und eine Beeintrachtigung von Nachbarn mit der aktuell
geltenden Héhe von 10m ausgeschlossen.

Wie oben erklirt, wire eine Anderung der Bebauungshéhe auf ein MaR unterhalb von 9,50m aus
unserer Sicht unverhaltnismiRig, uniiblich und nicht notwendig. Falls die Héhe auf ein MaR unterhalb
von 9,50m abgesenkt werden sollte, mbchten wir hinterfragen, welches Ziel diese MaRnahme
verfolgt. Zusétzlich méchten wir in diesem Falle gerne um einen Nachweis bitten, inwiefern die oben
ausgefiihrten Punkte hinreichend beriicksichtigt wurden, im Speziellen:

Die Hohe der Bestandsgebdude im dem Gebiet Kuhkoppel.
Der Anteil der Grundstiicke, der von den Anderungen aktuell und perspektivisch betroffen
werden wiirde.

- Rechtzeitige Einbindung der Offentlichkeit in diese einschneidende Veranderung.

- Die (ibliche Fristhhen in anderen dhnlichen Gegenden mit der gleichen GLZ & GFZ.

Mit freundlichen GriiRen

Die MindestgrundstticksgroRe von 1.100 m? wird aus dem alten Plan libernommen
und wird entsprechend auch nicht verandert, sondern die Festsetzung bleibt
bestehen.

Zu den Gebaudehdhen, die auf maximal 9,00 m begrenzt wird, ist zu erlautern, dass
ein Grolteil der Gebdude im Plangeltungsbereich diese Ho6he unterschreitet und nur
ein geringer Teil diese Hohe Uberschreitet.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung
Aumiihle 20.12.2021
Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumihle :; ?t,:’;} F"‘é Pe rson 5
Bezug auf die ortlichen Bauvorschriften Punkt 1. 2 ‘ D
. UBZ,

Befestigte Fléichen [

Auf den privaten Grundstiicksflichen sind Gehwege, Zufahrten und Slellpllguvin wasser-und |
luftdurchlédssigem oder wassergebundenen Aufbau herzustellen. Der § 19 Abs. 4 BauNVO ist z
beachten, alle Zufahrten, gleich welcher Befestigungsart sind bei der Berechnung der Grundfiiche
2u beriicksichtigen.

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

ich bin Eigentii eines Pfeifengrundstiicks im betroffi Gebiet und Mitglied der Gemeinde X . X L. X

Aumiihle. Die Problematik der GRZ 2, wie sie in der Baunutzungsverordnung steht, ist der

Ich mochte Sie darauf Aufmerksam machen, dass die Anderung durch die neue Anrechnung der Gemeinde bekannt und sie wird hier zusammen mit der Bauaufsicht des Kreises

Einfahrten jeglicher Befestigungsart ein Beb der Pfeifengrundstiicke fast glich macht. . . . . . .
versuchen ein tragbares Ergebnis zu finden, da wie angesprochen, die GRZ 2 fir

Das mdchte ich plarisch am Beispiel eines Pfeifengrundstiick aus dem Gebiet Ihnen vorrechnen: . . . . . . .
Pfeifenstielgrundstiicke nicht ausreichend sein konnte.

Bezeichnung Flichenberechnung | Fliche

GrundstiicksgroRe 1749m?

GRZ2 0,15 262,5m?

Nur die Pfeifengrundstiickszufahrt | 45m x 4m -180m?

(Kiesel)

Minimaler Wendebereich auf dem -30m?

Grundstiick ca. (Kiesel)

Mogliche Restflache fiir Hausbau =52,5m?

130m?, Terrassenbau 25m?, d

Garage bzw. 2 Stellpldtze 60m? notyencig waren

usw. hier mindestens ca. 215m?

Ich glaube wir sind uns einig, dass den Eigenti n eines Pfeifengrundstiicks es nicht zug

werden kann, dass Sie die Zufahrt zum Haus mit in die GRZ Berechnung mit einflieBen lassen. Es
muss einem Bauherrn méglich sein, ein verniinftig groBes Haus zu bauen. Und es muss jeden
méglich sein, mit trocknen FuB von der StraRe bis zu seinem Haus zu kommen bzw. missen wir
unsere Autos auch auf unseren Grundstiicken parken diirfen, weil es auf der StraRe verboten ist. Im
aktuellen giltigen Plan wurden die Schotter- / Kieselzufahrten nicht angerechnet und man durfte
eine versiegelte Grundstiick Zuwegung von 1,25m Breite herstellen. Aus diesem Grund ist die
Anderung nicht nachvollziehbar und hinnehmbar.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Aumdthle 20.12.2021

Mit freundlichen GriiRen
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Person 6

Aumiihle 20.12.2021

Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumiihle

Bezug auf die Planungsrechtliche Festsetzung Punkt 2.

Héhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 16 BauNVO) A
Der héchste Punkt der Gebdude darf maximal 8,50 m gemessen iiber die mittlere Hohe der
Straflengradiente zugehériger &ffentlicher Verkehrsfliche betragen.

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,
ich bin Eigentiimer eines Grundstiicks im betroffenen Gebiet und Mitglied der Gemeinde Aumiihle.

Ich méchte Sie darauf Aufmerksam machen, dass die Anderung der Firsthéhe von aktuell max.10m
auf 8,5m nicht dem typischen stadtebaulichen Erscheinungsbild der Hauser in dem Gebiet entspricht.
Aus diesem Grund auch nicht nachvollziehbar und hinnehmbar ist.

Um das fiir Sie transparent zu machen, sind wir durch die Straen Eichhérnchenweg, Fasanenweg,
Otternweg, Eichenweg, Hiinengrab, Kuhkoppel und Miillerkoppel gegangen und haben eine Liste
erzeugt, wo die Bestandshiuser eine Héhe von mehr als 8,5m haben. Wahrscheinlich wiirde diese
Liste noch mehr Eintrige haben, da viele Grundstiicke Pfeifengrundstiicke sind und somit nicht von
der StraRe einsehbar waren. Aber die Liste zeigt auf den ersten Blick sehr deutlich, dass diese
Anderung nicht den Biirgern / Einwohnern Wiinschen entspricht, weil die iberwiegende Mehrzahl
der Hauser mit einer Hohe von mehr als 8,5m gebaut wurden.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen GriiRen

Anlage: Auflistung der Hauser mit einer Hohe groBer 8,5m

* Die Hehen wurden erfragt oder von der Strafe geschatzt.

Die Gesamtgebaudehohe wird im Bebauungsplan festgesetzt mit einer Hohe von
9,00 m ab der Oberkante des fertigen ErdgeschossfuBbodens und die darf maximal
0,50 m oberhalb der zugeordneten ErschlieBungsstralRe liegen. Fir Grundstlicke die
weiter entfernt sind erheblich von der ErschlieBungsstraBe in der Hohenlage
abweichen, sind im Text Teil-B entsprechende Regelungen aufgenommen worden,
die eine Bebauung der Grundstiicke ermoglichen. Die Gesamtgebdudehohe ab
Oberkante des fertigen Erdgeschossfulbodens mit 9,00 m bleibt bestehen.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

StraRe HausNr. [>8,5m StraBe HausNr. |>8,5m
Eichhérnchenweg |14 bestatigt Eichenweg la sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |14a bestatigt Eichenweg 8 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |16 bestatigt Eichenweg 11 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |10a bestatigt Eichenweg 2a wahrscheinlich
Eichhornchenweg |2 sehr wahrscheinlich Eichenweg 2b wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |3 sehr wahrscheinlich Eichenweg 3 wahrscheinlich
Eichhdrnchenweg |3a sehr wahrscheinlich Eichenweg 4 wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |4 sehr wahrscheinlich Eichenweg 5 wahrscheinlich
Eichhiirnchenweg |6 sehr wahrscheinlich Eichenweg 6a wahrscheinlich
Eichhornchenweg |8 sehr wahrscheinlich Eichenweg 9 wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |10 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |[1la sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg  [4a wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |5 kann sein Hihnengrab |2 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |7 kann sein Hithnengrab |3 wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |11 kann sein Hiihnengrab |4 wahrscheinlich
Eichhornchenweg |13 kann sein Hiihnengrab |5 wahrscheinlich
Eichhtrnchenweg |15 kann sein Hiihnengrab |9 kann sein
[Kuhkoppel |15a |wahrscheinlich |
Fasanenweg 1 sehr wahrscheinlich Miillerkoppel [18a sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 2 sehr wahrscheinlich Miillerkoppel |18b sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 6a sehr wahrscheinlich Miillerkoppel |18c sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 2a wahrscheinlich Miillerkoppel |18d sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 3 wahrscheinlich Miillerkoppel |20 sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 7a wahrscheinlich Miillerkoppel |12b wahrscheinlich
Fasanenweg 9 wahrscheinlich Miillerkoppel |13 wahrscheinlich
Fasanenweg 10 wahrscheinlich Millerkoppel |14 wahrscheinlich
Fasanenweg 11 wahrscheinlich Miillerkoppel |15 wahrscheinlich
Miillerkoppel |16 wahrscheinlich
Miillerkoppel |19b wahrscheinlich
Miillerkoppel |21 wahrscheinlich
Miillerk 1 |22 wahrscheinlich
Otternweg 3 sehr wahrscheinlich [Miillerkoppel |17 kann sein
Otternweg 2 wahrscheinlich o
Otternweg 3a wahrscheinlich ;*—;:mﬁ y@:
Otternweg 5 wahrscheinlich ] %’a N
Otternweg Sa wahrscheinlich
engzna 2 1, Dez. 2021
Bestitigt 100% l _— '
sehr wahrscheinlich 85%-99%
wahrscheinlich 60%-84%
kann sein 50%-59%

Es wurden Erhebungen von Amt Hohe Elbgeest durchgefiihrt, die dazu gefihrt
haben, dass die Gebdudehdhe im Wesentlichen auf 9,00 m liegt. Ein Teil der

Gebdaude liegt erheblich unter den 9,00 m und ein etwas kleinerer Teil oberhalb der

9,00 m Gesamtgebdudehdhe.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Person 7
Aumiihle 20.12.2021
=T3P
Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumiihle o b

Bezug auf die Planungsrechtliche Festsetzung Punkt 3.3

einzuhalten. Zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

Sehr geehrte Frau Gade-Milller,

ich bin Eigentiimer eines Pfeifengrundstiicks im betroffenen Gebiet und Mitglied der Gemeinde
Aumiihle,

Ich méchte Sie darauf Aufmerksam machen, dass die Anderung des Mindestabstands von 1,50m
nicht dem typischen stiddtebaulichen Erscheinungsbild der Garagen und Carports geschweige der
Stellpldtze in dem Gebiet entspricht. Aus diesem Grund auch nicht nachvollziehbar und hinnehmbar
ist.

Um das fiir Sie transparent zu machen, sind wir durch die StraRen Eichhornchenweg, Fasanenweg,
Otternweg, Eichenweg, Hiinengrab, Kuhkoppel und Mallerkoppel gegangen und haben eine Liste
erzeugt, wo die Garagen und Carports ein Abstand kleiner 1,50m haben. Wir haben dabei darauf
verzichtet die einzelnen Stellplitze aufzulisten, da es sich um mehr als 80% der Grundstiicke handeln
wiirde. Ich bitte Sie dabei auch zu beachten, dass diese Liste noch mehr Eintrage haben wirde, da
viele Grundstiicke Pfeifengrundstiicke sind und somit nicht von der StraRe einsehbar waren. Die Liste
zeigt auf den ersten Blick sehr deutlich, dass diese Anderung nicht den Biirgern / Einwohnern
Wiinschen entspricht, weil die iberwiegende Mehrzahl der Garagen und Carports mit einem
kleineren Abstand (Grenzbebauung) als 1,50 gebaut wurden sind.

Als weiteren Punkt mochte ich einbringen, dass es auf der StraRe verboten ist, sein Fahrzeug
abzustellen und die Anwohner somit gezwungen werden, die Fahrzeuge auf den Grundstiicken zu
parken. Ich personlich habe nicht einen Stellplatz, wo ich ein Fahrzeug mit 1,5m Abstand zur Grenze
hinstellen kénnte und wir haben mehre Fahrzeuge in der Familie. Ich wage zu behaupten, dass alle
Pfeifengrundstiicksnachbarn in einer dhnlichen Situation sich befinden.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen GriiBen

Anlage: Auflistung der Garagen und Carports mit einem kleineren Mindestabstand wie 1,50m

* Die Absténde wurden von der Stralle geschatzt.

Vorhandene Stellpldtze sowie Garagen haben natiirlich Bestandsschutz. Fiir neu zu
errichtende soll der festgesetzte Abstand zur StralRe bestehen bleiben. Gestrichen
wird der seitliche Grenzabstand von 1,50 m zu den Nachbarn.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwagung
StraRBe Hausnr. |<1,5m Strafle Hausnr. [<1,5m
Eichhrnchenweg |2 eindeutig Eichenweg la sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |4 eindeutig Eichenweg 2 sehr wahrscheinlich
Eichhornchenweg |8 eindeutig
Eichhérnchenweg |10 eindeutig Hihnengrab |4 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |11a eindeutig Hihnengrab |6 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |13 eindeutig Hihnengrab |8 sehr wahrscheinlich
Eichhérnchenweg |16 eindeutig Hihnengrab |10a sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 2 eindeutig Miillerkoppel |16 sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 2a eindeutig Miillerkoppel |17 sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 3 eindeutig Miillerkoppel |17a sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 3a eindeutig Miillerkoppel |18a sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 6 eindeutig Mullerkoppel |12b sehr wahrscheinlich
Fasanenweg 6a eindeutig Miillerkoppel |13 sehr wahrscheinlich
Miillerkoppel |19a wahrscheinlich
Otternweg 1 eindeutig e |
Otternweg 6a eindeutig w F e y 4 |
Otternweg 3 sehr wahrscheinlich e S VY ‘
Otternweg 4 sehr wahrscheinlich _— - : '
Otternweg 10 sehr wahrscheinlich Ergeny 21, Dez. jf021 i
Otternweg 4a wahrscheinlich e ]—'W [ '/]’Triﬁf l
v
eindeutig 100%
sehr wahrscheinlich 85%-99%
wahrscheinlich 60%-84%
kann sein 50%-59%
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung

Person 8

Aumiihle 20.12.2021 )
= X o ¥
| o) %‘{n% &%

2

Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumiihle

Bezug auf die Planungsrechtliche Festsetzung Punkt 3.4 Eingeng 2 1, Dez.

—— .
‘ 1
Die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 14 Bau NVO ist nur mit einem Mindestgrenzabstand, zur
seitlichen Grundstiicksgrenze mit 1,50 m und 3,00 m von der hinteren Grundstiicksgrenze zuldssig.

+

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

ich bin Eigentiimer eines Grundstiicks im betroffenen Gebiet und Mitglied der Gemeinde Aumiihle. Der Mindestgrenzabstand von den Nebenanlagen zu den seitlichen
Ich méchte Sie darauf Aufmerksam machen, dass die Anderung des Mindestabstands von 1,50m bzw. Grundstiicksgrenzen wird gestrichen. Die 3,00 m im Bezug auf die

3,00m nicht dem typischen stiddtebaulichen Erscheinungsbild der Nebenanlagen in dem Gebiet Stra Eenbegrenzu ngslinie bleiben bestehen. Die Bestandssicheru ng von
entspricht. Aus diesem Grund auch nicht nachvollziehbar und hinnehmbar ist. . . .
vorhandenen Anlagen ist gewahrleistet.

Wir sind durch die StraRen Eichhérnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Hiinengrab,
Kuhkoppel und Miillerkoppel gegangen und haben uns die Nebenanlage angesehen und festgestellit,
dass die Mehrzahl der Anlagen mit einem kleineren Abstand als 1,50m bzw. 3m gebaut wurden sind.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen GriiRen

Anlage: Auflistung der Garagen und Carports mit einem kleineren Mindestabstand wie 1,50m

* Die Abstande wurden von der StraRe geschatzt.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Person 9

Aumiihle 20.12.2021

Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumiihle

Bezug auf die Planungsrechtliche Festsetzung Punkt 4.

Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) |
Pro Wohngebdéude sind héchstens 2 Wohnungen zuldssig. Dies gilt auch fir Doppelhduser, die irﬁ’
Sinne von Wohnungseigentum entstehen, d. h. eine Wohnung pro Doppelhaushilfte.

Fiir die erste Wohnung eines Hauses betrégt die minimale Grundstiicksgréfie 1.100 m?, fiir die
zweite Wohnung sind mindestens 600 m? Grundstiicksfléiche zusétzlich erforderlich.

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,
ich bin Eigentiimer eines Grundstiicks im betroffenen Gebiet und Mitglied der Gemeinde Aumiihle.

Ich méchte Sie darauf Aufmerksam machen, dass die neue Begrenzung, dass die erste Wohnung
1.100m? und die zweite Wohnung mindestens 600m? Grundstiicksfliche erfordert nicht dem
typischen stiadtebaulichen Erscheinungsbild der Hauser in dem Gebiet entspricht. Aus diesem Grund
auch nicht nachvollziehbar und hinnehmbar ist.

Es gibt mehrere Grundstiicke (z.B. Miillerkoppel 18a,b und 18c,d, Otternweg 5 und 5a,
Eichhérnchenweg 14 und 14a und weitere) in dem Gebiet, wo mehr als ein Haus auf einen
Grundstiick mit jeweils 1-2 Wohneinheiten stehen. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso es noch eine
zusitzliche Regelung geben muss, wenn die GRZ1 und GRZ2 bei der Bebauung eingehalten werden.
Ob ein Haus mit 300m? oder zwei Hauser mit jeweils 150m? Grundflidche auf dem Grundstiick
stehen, sollte doch den Biirgern und lhren Bediirfnissen, Wiinschen bzw. Lebenssituation
iiberlassen werden!

Hierzu unsere personliche Situation:

Wir mochten jetzt gerne mit unseren Eltern und spater mit unseren Kindern auf diesem Grundstiick
zusammenleben, hierzu benétigt jeder seinen Freiraum und seine eignen vier Wande.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen GriiRen

Die Festsetzung der MindestgrundstiicksgroRe, die erforderlich ist fiir eine
Wohnung, bleibt so wie festgesetzt bestehen.

Die Gemeinde mochte, dass die Wohneinheiten innerhalb der einzelnen Gebaude
begrenzt werden, deshalb die Festsetzungen.

Bestehende Gebaude haben Bestandsschutz.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung

Person 10

Aumiihle 20.12.2021

Stellungnahme zur Anderung des B-Plan Nr.2 der Gemeinde Aumiihle

Bezug auf die 6rtlichen Bauvorschriften Punkt 7.

Wird ein Gebdude mit einem Staffelgeschoss errichtet, dann betrdagt der Abs
Grundstiicksgrenze mindestens 6,50 m.

Sehr geehrte Frau Gade-Miiller,

ich bin Eigentiimer eines Grundstiicks mit zwei Staffelgeschoss Hausern im betroffenen Gebiet und

Mitglied der Gemeinde Aumiihle. Es ist das Ziel der Gemeinde eine lockere Bebauung und auch eine nicht zu hohe
Ich mochte Sie darauf Aufmerksam machen, dass bereits durch die groBen Mindestabstande von 2 x Gebdudewand in der Ndhe der NaChbargrenzen zu haben' deshalb wird die

Sm zwischen den Hausern auf den einzelnen Grundstiicken es zu keiner Verschattung oder Festlegung der Abstande von 5,00 m auf 6,50 m erhéht, wie es im Text festgesetzt
Beeintrichtigung der Lebensqualitét in unseren Baugebiet kommt. Eine Anderung der Abstdnde von ist.

Sm auf 6,5m sind nicht notwendig und auch nicht nachvollziehbar. Es reduziert nur die GroRe der
Baufenster und die individuellen Wiinsche der Bauherren.

Hiermit legen wir unseren Einwand ein und wiirden uns sehr freuen, wenn Sie von der Anderung
absehen wiirden und es hier nicht zu weiteren Unannehmlichkeiten kommt.

Mit freundlichen GriiBen

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 15




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwégung
Feldt F)
Von: Gade-Miiller [c.gad: ller@amt-hohe-elb .de) erson 1 1
Gesendet: Dienstag, 21. Dezember 2021 09:10
An: Kihl; ‘Lena Lichtin'; Feldt
Betreff: Aumiihle, 1. And. B-Plan 2 - Stellungnahme

Mit freundlichen GriBen
Im Auftrag

C. Gade-Miller

Amt Hohe Elbgeest

Bauamt

Christine Gade-Miller

Christa-Hoppner-Platz 1 [L
21521 Dassendorf

Tel.: ©4104/990-607 ’T
Fax.: 04104/990-7607

Wir bearbeiten Ihre Wiinsche und Angelegenheiten weiterhin gerne nach vorheriger
Terminabsprache. Bitte tragen Sie zu Ihrem Termin eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie
mindestens 1,5 Meter Abstand.

Vielen Dank fiir Ihr Verstdndnis!

----- Urspriingliche Nachricht-----

Von: webmaster@amt-hohe-elbgeest.de <webmaster@amt-hohe-elbgeest.de>
Gesendet: Montag, 20. Dezember 2021 19:44

An: Gade-Miilller <c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de>

Betreff: [EXTERN] Nachricht iber www.amt-hohe-elbgeest.de

Anliegen : Sehr geehrte Frau Gade-Miller,

ich bin Eigentimerin des Grundstiickes in Aumiihle. Das Grundstick liegt Der Anregung wird insoweit gefolgt, dass die seitlichen Grenzabstdande nicht mehr
im B ich des in And befindlichen B-Pl. Nr. 2 &#8222;Kuhk 18&#8220;, d . o . . .
peiachga o e S e vorgeschrieben werden. Der Textteil im Text Teil B wird gestrichen.

Ich mochte mit dieser Mail einen Anderungsvorschlag einbringen.

Grundsdtzlich sieht der B-Plan-Entwurf vor, dass Nebenanlagen nicht auf die
Grundstiicksgrenze gebaut werden diirfen. Hintergrund dafiir dirfte sein, dass der
Waldsiedlungscharakter des Gebietes erhalten bleiben soll. Das kann ich grundsdtzlich
nachvollziehen. Jedoch gibt es mehrere Fille innerhalb des Plangebietes wo zwei Zufahrten
zu Pfeifenkopfgrundstiicken aneinander liegen, so auch angrenzend an mein Grundstiick. Da
die beiden Auffahrten nicht lberbaut werden konnen, ergibt sich naturgemdB bereits ein
sehr groBer Abstand zwischen Gebiuden/Nebenanlagen. In diesem Fall wire eine Grenzbebauung
durch eine Nebenanlage, wie zum Beispiel Carport, vertretbar und wiirde dem stadtebaulichen
Ziel eines offenen Waldsiedlungscharakters nicht entgegenstehen. Daher plddiere ich fir
eine entsprechenden Beriicksichtigung im laufenden B-Plan Verfahren. Insbesondere
Grundstiicke, die durch den Waldschutzstreifen in der Bebauung eingeschrénkt sind, wie
unseres, haben keine Mdglichkeiten eine Nebenanlage unterzubringen.

Ich freue mich auf Ihre Riickmeldung.

viele GriBe, schone Festtage,

, 21521 Aumiihle
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen Abwéagung
Feldt
Von: Gade-Miiller [c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de] Person 12
Gesendet: Montag, 20. Dezember 2021 17:14
An: Kihl; 'Lena Lichtin'; Feldt .
Betreff: WG: [EXTERN] Stellungnahme zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2

"Kuhkoppel" - Biotoptypen

A1
A i’-‘--\:"js 2 f‘(ﬁ |
Mit freundlichen GriiRen 4

Im Auftrag |Ensana 2 1, Degz,

C. Gade-Miiller l

Amt Hohe Elbgeest
Bauamt

Christine Gade-Miiller
Christa-Hoppner-Platz 1
21521 Dassendorf )
Tel.: ©4104/990-607 :
Fax.: ©4104/998-7607

Wir bearbeiten Ihre Wiinsche und Angelegenheiten weiterhin gerne nach vorheriger
Terminabsprache. Bitte tragen Sie zu Ihrem Termin eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie
mindestens 1,5 Meter Abstand.

Vielen Dank fir Ihr Verstandnis!

Gesendet: Sonntag, 19. Dezember 2821 12:55

An: Gade-Miller <c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de>

Betreff: [EXTERN] Stellungnahme zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 2 "Kuhkoppel" -
Biotoptypen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bebauungsplan befindet sich auf dem Flurstiick 2/194 im Otternweg 11b die Eintragung In der Planzeichnung Teil A, die Ursprungsplanzeichnung ist, sind keinerlei Baume
einer Eiche mit der Markierung Ei @,6/12. Diese Eiche hat einen Abstand zu unserem . . . . o

Wehnhaus von nur 3 m. eingezeichnet, hier geht es nur um den Biotoptypenplan und der ist in dem Fall
Sollte die Eintragung der Eiche zur Konseuenz haben, dass eine evtl. nicht verbindlich. Im Einzelfall ist dann zu prifen, inwieweit dieser Baum, der
notwendige Ersatzpflanzung an der gleichen Stelle erfolgen muss, so stellen wir den H H = .

Antrag, eine Ersatzpflanzung auch an einer anderen Stelle auf dem Grundstiick vornehmen zu angesprOChen erd’ Zu erhalten ist und WEIChe AbStande zu diesem Baum angrund
dir-fen. gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen sowie Satzungen bestehen bleiben
Mit freundlichen GriRen mussen.
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Kopie an: c.gade ller@amt-hohe-elb de

S hme und Ei di zur

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ,Kuhkoppel* fiir das Teilgeblet der
Gemeinde Aumiihle: ,Stidlich der MiUllerkoppel und ndrdlich der Sachsenwaldstrafe
mit den StraBen Eichhérnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am
Hiinengrab

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten
die Miteigentimer des Grundstiicks mit der Anschrift

sind.
Entsprechende Vollmachten haben wir fir Sie beigefugt.

Unsere Mandanten erheben die folgenden Einwendungen gegen den ausgelegten und in
der amtlichen Bekanntmachung des Amtes Hohe Elbgeest fir die Gemeinde Aumiihle Nr
104/2021 erwahnten B-Planentwurf:

FPS Frilze Wicke Seeég )
Frankfunt am Main + AG Franifurt am Main - PR 1855 « USL-IoNr. DE 219074277
Unsere Datenschuizinformationen finden Sie unter hay s /1) s-law defiesdatenschuzhinweise | of
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1. Unangemessene Héhenbegrenzung / Unbestimmter Ausgangspunkt

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, dass Gebaude nur mit einer maximalen Gebaudehohe
von 8,50 m errichtet werden durfen. Ausgangspunkt fir die Bemessung der Gebdudehthe
soll dabei die mittlere Hohe der StraBengradiente zugehoriger dffentlicher Verkehrsflachen
sein. Diese geplanten Festsetzungen sind unangemessen, denn sie schranken die
Bebaubarkeit, ohne notwendig zu sein, erheblich zu Lasten unserer Mandanten ein. Im
Ubrigen ist die Hohenbeschrankung unbestimmt.

Bei der zu aligemein gefassten Festlegung der Hohe sind die Besonderheiten bestimmter
Grundstiicke unberlcksichtigt geblieben. Das Grundstiick unserer Mandanten zeichnet sich
bspw. dadurch aus, dass dieses ausgehend von den vor diesem Grundstick liegenden
StraRenverkehrsflachen nach hinten zur stralenabgewandten Seite hin einen Anstieg des
natlrlichen Geldndeniveaus aufweist. Bereits die Grundstucksflachen unmittelbar nach der
StraRenbegrenzungslinie weisen einen nicht unerheblichen Gelandeanstieg auf, der zu
einer erheblichen Reduzierung der maximal zulassigen Gebdudehohe bezogen auf das
Bauwerk selbst fihrt.

Die gewdahlten 8,50 m Héhenbegrenzung finden bei der derzeit vorhandenen Bebauung
auch keine Entsprechung, denn nach Kenntnis unserer Mandanten sind die Grundstiicke im
Bebauungsplangebiet groRtenteils héher bebaut als die geplanten 8,50 m. Aufgrund von
neuen Dammvorschriften und bereits geplanten weiteren Verscharfungen des Warme- und
Klimaschutzes durch die neue Bundesregierung sind aus heutiger Sicht schon jetzt
zusétzliche Hohen far Dammung sowie klimatechnische Anlagen (etwa Léftung) und
Energieerzeugungsanlagen (bspw. Photovoltaik) zu beriicksichtigen. Dies alles wird nicht
erreichbar sein, wenn die maximalen Bebauungshohen auf den derzeit vorhandenen
Héhenbestand begrenzt oder sogar reduziert werden sollen.

Ohne Not ist die Héhenbegrenzung auf 8,50 m auch deshalb erfolgt, weil ausweislich der
Ausfihrungen in der Planbegrindung mit der Hohenbegrenzung der Erhalt des Plangebiets
als ,Siedlung im Wald" sichergestellt werden soll. Zur Sicherstellung des Waldcharakters ist
aber eine Hohenbegrenzung von den derzeit 10 m in jedem Fall ausreichend, weil die
weiterhin zahlreich vorhandenen B&ume ganz erheblich hoher sind als 10 m. Auf dem

FPS Fritze Wicke Seelig % von md8
Frankfurt am Main « AG Frankfurt am Main - PR 1865 - USL-IdNr. DE 219074277

Zu 1.: Die Hohenbegrenzung wird neu festgesetzt und zwar wie folgt:

Die Oberkante des fertigen ErdgeschossfuRbodens wird auf 0,50 m oberhalb der
Hohe der jeweilig zugeordneten Erschliefungsstralle ermittelt und ab dieser Hohe
betragt die Gesamtgebdaudehdhe maximal 9,00 m. Dies entspricht den Erhebungen
die im Gebiet durchgefiihrt wurden. Der groRte Teil der errichteten Gebadude
erreicht diese Hohe nicht, ein kleinerer Teil Giberschreitet sie. Fiir neue Bauten, ist
die Festsetzung so wie sie im Text Teil B neu beschrieben ist, zu beachten.

AU YUIIYLIl VU T CIoUlIvT

Abwagung
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Grundstick unserer Mandanten und in unmittelbarer Néhe befinden sich z.B. mindestens
zwei Bdume, die 23 m und hoher sind, auerdem weitere Baume, die wohl mindestens 14
m hoch sind. Ahnlich verhélt es sich mit den Bdumen auf den Nachbargrundstiicken. Der
als erhaltenswert eingeordnete Waldcharakter wird also durch eine Bebauungshohe von 10
m in keiner Weise tangiert. Dem folgend kann eine weitere Reduzierung der Héhe auf 8,50
m auch keine irgendwie geartete fordernde Wirkung fur die Erhaltung des Waldcharakters
haben.

SchlieBlich ist das betroffene Plangebiet nach Kenntnis unserer Mandanten Uberwiegend
mit Gebauden Giber 8,50 m bebaut. Eine Beschrankung auf diese niedrigere Bauhthe wirde
dazu fihren, dass sich neue Bauwerke nicht in den Bestand einfiigen und zu einer
Zersplitterung des Charakters fihren.

Zuletzt ist auch die Festsetzung des Ausgangspunkts fir die Bemessung der Gebaudehche Der Begriff StraBengradiente wird aus dem Text herausgenommen eine
als mittlere Hohe der Strafengradiente zugehdriger dffentlicher Verkehrsflachen® ’

unbestimmt und damit nicht rechtssicher fostoatzbar (vgl, bepw. OVG Manster, Urtel vom StraBengradiente ist die Hohenlage der StraBenachse, das wird so im Text Teil B

15.02.2012 - 10 D 46/10.NE: OVG Miinster, Urteil vom 19.07.2011 - 10 D 131/08.NE; Ster, beschrieben, damit das dann fiir jedermann verstandlich wird.
Bau- und Fachplanungsrecht, 5. Auflage 2015, Rn. 441).

Es ist bereits unklar, was mit StraRengradiente gemeint sein soll, da dieser Begriff in
rechtlicher Hinsicht nicht definiert ist. Auch wenn darunter die ,Steigung der Strake®
verstanden werden konnte, ist jedenfalls unklar, welche Strale und welcher Teil dieser
Strale damit gemeint sein solite. Denkbar wére etwa, um beim Grundstiick unserer
Mandanten zu bleiben, die Stralte ,Eichhérnchenweg®. Sicher ist das jedoch nicht, denn der
Eichhdrnchenweg ist nicht ,zugehdrig" zum Grundstiick unserer Mandanten. Im Ubrigen
grenzt das Grundstick, wenn auch mittelbar an die Stralle ,Kuhkoppel®. Es liegt zwar nahe,
dass mit der geplanten Festsetzung ,zugehdriger doffentlichen Verkehrsflache” die
unmittelbar an das Grundstlick unserer Mandanten angrenzende Strafle gemeint sein soll,
rechtlich sicher und kiar definiert ist dies allerdings nicht.

Die geplante Festsetzung kann dar(ber hinaus auch so verstanden werden, dass auf die
gesamte durchschnittliche Steigung der direkt an das Grundstlck unserer Mandantin
grenzenden Strafle ,Eichhérnchenweg” ab deren Beginn bis zu deren Ende abzustellen

FPS Fritze Wicke Seelig vor msB
Frankfurt am Main « AG Frarkfurl am Main « PR 1885 « L'S1-IdNr. DE 219074277
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wiére (das legt der durch das OVG Schleswig, Urteil vom 11.12.2001 - 1 K 14/99
entschiedene Fall nahe), denn auch insoweit ist diese Strale eine ,zugehorige
Verkehrsfliche'. Dass diese vielfaltigen Interpretationen des Ansatzpunktes der
Hohenbegrenzung moglich sind, verdeutlicht, dass die gewéhlte Festsetzung insoweit
Uberarbeitungsbedrftig ist.

2. UnverhiltnisméaBige Abstinde

An mehreren Stellen sieht der Anderungsentwurf zum Bebauungsplan erhebliche
Einschrankungen der Bebaubarkeit infolge der VergréRerung von Abstandsvorschriften vor.
So sind nun geméag Ziffer B.I1.4.6.c des Textteils des B-Planentwurfs Mindestabstande fir
Hauptgebaude zur Stralle ,Kuhkoppel® von 20 m sowie auf 6,50 m erhéhte Mindestabstande
zur Grundsticksgrenze bei geplanten Staffelgeschossen vorgesehen. Diese sind
unverhéltnismé&Rig, da nicht erforderlich.

Unsere Mandanten gehen aufgrund der in Ziffer B.1l.4.6.c geplanten Festsetzung davon
aus, dass die 20 m Abstandsfldche fir Hauptgebaude nicht auf das Grundstick unserer
Mandanten Anwendung findet, weil sie nur fir die ,Grundstiicke &stlich der Kuhkoppel, 1.
Grundsticksreihe* gelten sollen. Das Grundstick unserer Mandantin befindet sich aber in
der 2. Grundstiicksreihe, da die 1. Grundsticksreihe durch die geplante Festsetzung als
sffentliche Grinflache belegt ist. Vorsorglich wird aber folgendes eingewandt:

Die Erforderlichkeit einer solch tiefen Abstandsflache erschlieft sich nicht, zumal sich in der
Planbegriindung dazu keine Aussage findet. Wenn mit der tiefen Abstandsflache das Ziel
verfolgt werden soll, dass die erste Grundsticksreihe nicht bebaut werden darf, ist diese
Festsetzung nicht erforderlich, denn der iberwiegende Teil der 1. Grundsttcksreihe 6stlich
der Kuhkoppel ist gemaR Planzeichnung als ¢ffentliche Grinflache ausgewiesen, die eine
Bebauung mit Hauptgebduden von vornherein ausschliet. Im Ubrigen werden
ausreichende Absténde der Grundsticke in der 2. Grundsticksreihe zu den Grundstiicken
in der 1. Grundsticksreihe bereits durch die ebenfalls vorgesehenen allgemeinen
Abstandsflachen (Ziffer B.Il.4.) von 5 m sichergestelit.

FPS Fritze Wicke Seelig Par von mo8
Frankfurt am Main « AG Frankfurt am Main « PR 1665 + USt-1dNr. DE 218074277

Die Hohenlage wird eindeutig definiert durch die Hohenlage der StraRenachse die
dem Grundsttlick zuzuordnen ist sowie durch die Beschreibung mit welchen Malen
Gebdude oberhalb dieser Strallenachse, die in der Mitte des jeweiligen
Grundstiickes zu ermitteln ist, dann sein dirfen.

Zu 2.: Der Abstand von der StralRenbegrenzungslinie, das betrifft nur die dstlich
gelegenen Grundstiicke, wird auf 18,00 m reduziert und so sind alle Hauptgebaude
entsprechend beriicksichtigt worden, die an dieser StralRe liegen.
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Wenn mit der Festsetzung von 20 m Abstandsflache bspw. erreicht werden soll, dass beim . . . . .
oy e Straa Kokonel e Blsuiochulion bbbt e il ik e ol Die Abstandsflache 6,50 m zum Nachbarn bei der Errichtung eines Staffelgeschosses

_Siediung im Wald", so wird dieses Ziel bereits jetzt schon ohne die Abstandsfischentiefe bleibt bestehen damit keine nachbarlichen Beeintrachtigungen entstehen.
von 20 m erreicht. Denn zum einen handelt es sich der Kuhkoppel um eine
Durchgangsstraie, sodass auch beim Vorbeifahren an den Grundstiicken aufgrund des
vorhandenen Baumbestands jetzt schon die vorhandene Bebauung in den Hintergrund tritt.
Zudem ergibt sich aufgrund des vorhandenen Baum- und Strauchbestands an den
westlichen Grundsticksgrenzen der Grundsticke in der 2. GrundstGcksreihe auch jetzt
bereits der Eindruck einer Siedlung im Wald. Soweit dieser erhebliche Abstand unabhangig
von den Besonderheiten des jeweiligen Grundstiicks angewendet wird, benachteiligt er
Eigentumer von Grundstiicken, bei denen das Ziel des Abstands auch ohne die Einhaltung
des Abstands erreicht wird. Solange jedoch nicht einmal ein benanntes Ziel mit der
Einschrankung durch den zusatzlichen Abstand verfolgt wird, ist diese Einschrankung
bereits fir sich genommen unverhaltnismaBig. Sofern die 20 m tiefe Abstandsflache auf das
Grundstiick unserer Mandanten Anwendung finden sollte, wéren sie zuséitzlich
unverhéltnisméBig stark belastet, weil eine solch tiefe Abstandsflache nicht erforderlich ist
und die bebaubare Grundstiicksfliche unserer Mandantin auch aufgrund anderer
Festsetzungen erheblich eingeschrankt ist:

Die bebaubare Flache des Grundstlicks unserer Mandanten wird darliber hinaus durch die
vorgesehene Festsetzung von Abstandsflachen von 6,50 m zum Nachbarn bei Errichtung
eines Staffelgeschosses unangemessen eingeschrankt. Zum besseren Verstandnis fugen
wir einen Ausschnitt aus der Planzeichnung ein, die den Zuschnitt des Grundstiicks
wiedergibt:

FPS Fritze Wicke Seelg Parinerschaftsgesedschaft von Rechisanwiiten mbB
Franidurt am Main + AG Frankfurl am Main « PR 1865 « USL-/dNr DE 219074277
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Demnach ergibt sich eine Art Trapez- bzw. Dreiecksform des Grundsticks unserer
Mandanten. Insbesondere aufgrund eines durch die Planvorgaben geschitzten Baumes in
der Mitte des Grundstiicks ist es unseren Mandanten nur méglich, im vorderen Teil des
Grundsticks, also dem Bereich, der dem Eichhdmchenweg zugewandt ist, zu bauen. Der
fir die Zukunft vorgesehene Abstand von 8 m zum Eichhérnchenweg gemag Ziffer B.1l.4.6.b
des B-Planentwurfs wird dabei eingehalten, ebenso die derzeit und auch kinftig (vgl. Ziffer
B.11.4. des B-Planentwurfs) geltenden Abstande von 5 m zum Nachbamn.

Unsere Mandanten planen das Vorhaben als Eigenheim fur ihre beiden Familien nebst
aktuellem und zukinftigem Nachwuchs. Sie sind also in jedem Fall auf ein zusatzliches
Staffelgeschoss angewiesen, das gemaB Planentwurf einen Abstand von 6,50 m zum
Nachbarn voraussetzen soll. Dies ist aufgrund der relativ unglnstigen Form des
Grundstiicks in Verbindung mit dem geschitzten Baumbestand jedoch nicht umsetzbar, da
somit nur eine relativ schmale und lange Geb&udeform moglich wiére, die keine ausreichend
grofe Zimmergrundrisse mitentsprechend nutzbarem Wohnraum erméglicht. Diese
Problematik wirde sich beim zuriickspringenden Staffelgeschoss noch gravierender
auswirken. Unsere Mandanten werden durch die Festlegung von 6,50 m Abstand also
unangemessen benachteiligt.

FPS Fritze Wicke Soelig von mbB
Frankiurt am Main « AG Frankfurt am Main « PR 1885 « US! -IdNr. DE 219074277

Innerhalb des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes und der Anderung sind
keinerlei Baume festgesetzt, dennoch sind gesetzliche Vorgaben, Bestimmungen,
Verordnungen und Satzungen zu beachten.

Der Bebauungsplan selber schreibt keine besonderen VerhaltungsmaRregeln vor bis
auf die unter Punkt 3 griinordnerische Erhaltungsmalnahmen festgelegten

Anforderungen an Bdume. Ein Aufmal der Baume erfolgte nicht.

Es ist also im Einzelfall zu prifen wie dort vorzugehen ist.
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Die Méglichkeit einer Befreiung gemaR § 31 Abs. 2 BauGB wiére kein adaquater Ersatz, auf
den sie verwiesen werden kénnten, denn die Grundzige der Planung wirden durch eine
Befreiung beriihrt werden, auBerdem mussten die Nachbarn gemaR § 72 Abs. 1 LBO
beteiligt werden.

Das Argument, dass mit den derzeit geltenden Abstandsfléchen bei Errichtung eines
Staffelgeschosses eine weitergehende Verschattung einherginge (vgl. Planbegriindung, S.
5), greift nach Ansicht unserer Mandanten nicht. Aufgrund der Lage der ohnehin
vorhandenen Baume ergibt sich keine zusatzliche Verschattung des Ostlichen
Nachbargrundstiicks. Dies dirfte nach Ansicht unserer Mandanten far eine Vielzahl von
Grundstiicken innerhalb des Plangebiets zutreffen. Dabei fihrt die Erhéhung der Absténde
nicht unmittelbar zu einer ,Durchgrinung’ der Grundstiicke (vgl. Planbegriindung, S. 5),
sodass die geplanten Festsetzungen insoweit insgesamt zurlickzunehmen waren.

Auch das Argument, dass mit dem erh&hten Grenzabstand von 6,50 m bei Errichtung eines
Staffelgeschosses der Charakter einer Siedlung im Wald sichergestelit werden solle (vgl.
Planbegriindung, S. 5), greift nicht, da bereits die jetzige Bebauung auf einer Vielzahl der
Grundstiicke im Plangebiet sich so darstellt, dass die Grundsticke mit einem
Staffelgeschoss bebaut sind und dabei weder die geplante reduzierte Hohe, noch der
geplante erweiterte Abstand eingehalten werden.

Wiederum ist hierbei zunédchst zu berlicksichtigen, dass neue Bauwerke unter Einhaltung
der geplanten erheblichen Beschrankungen sich nicht in diesen Bestand einflgen und zu
einer Zersplitterung des Charakters fihren wirden. Das gilt umso vor dem Hintergrund, dass
gleichzeitig eine niedrigere Hohe und zusétzlich ein gréRerer Abstand festgesetzt werden
soll. Die neuen Vorgaben werden also beispielsweise nicht verknipft in der Weise, dass bei
Ausreizen der — bisherigen — Hohe ein zusatzlicher Abstand einzuhalten ware, sondermn
beide Einschrankungen kumulativ angewendet werden sollen. Demnach ergébe sich eine
erhebliche Abweichung zum aktuellen Bestand und daher gerade keine Sicherstellung des
bisherigen Charakters.

FPS Fritze Wicke Seelig 1 von mo8
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Hinzu tritt schlieflich allen voran, dass wenn denn das Argument, dass ein Staffelgeschoss
unter den bisherigen Umstinden den Eindruck einer Siedlung im Wald eher negativ
beeinflusst, zutreffen sollte — was nach Ansicht unserer Mandanten nicht der Fall ist - dann

Bezlglich des Staffelgeschosses gibt es im Text Teil B neue Festsetzungen die zu
beachten sind.

wirde sich aufgrund der jetzt schon vorhandenen Bebauung trotz der geplanten
Festsetzung kein Waldcharakter mehr einstellen kbnnen. Die Festsetzung eines angeblich
erhaltenswerten Siedlungscharakters, der in Realitat aber nicht vorhanden ist und mithin
nicht umgesetzt werden kann, ist nicht nur gegeniber unseren Mandanten unangemessen,
sondern auch unzuldssig, da nicht erforderlich (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.03.2013-4 C

13.11; OVG Minster, Urteill vom 01.12.2020 — 2 D 74/18.NE; BeckOK BauGB,
Spannowsky/Uechtritz, 53. Edition, Stand: 01.08.2021, § 9 BauGB Rn. 1.2).

Mit freundlichen Grien

Dr. Sohnke Greite-Scheuerman
Rechtsanwalt

Wahrend se?: Abwesenheit unterzeichnet von

/

Rechtsanwalt

FPS Fritze Wicks Sealig won mE
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Amtliche Bekanntmachung des Amtes Hohe Elbgeest fiir Person 14

die

Gemeinde Aumihle

Nr. 104/2021

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ,Kuhkoppel* fur das
Gebiet: ,Sudlich

der Millerkoppel und nordlich der Sachsenwaldstral®e mit den
StralRen

Eichhérnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am

Hinengrab® =
SSK

Offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
04 Jan. 202

T

Stellungnahme / Widerspruch

Den in 0.g. Bekanntmachung aufgefiihrten Anderungen des Bebauungsplanes Nr. 2
,Kuhkoppel” wird im Ganzen widersprochen:

Begriindung: Alle aufgefiihrten Anderungen des bestehenden Bauplanes bringen
wesentliche Einschrankungen und Nachteile fiir die Bewohner des Quartiers mit sich und
sind von diesen mehrheitlich unerwiinscht.

Die Grundsatze fiir ein flichensparendes Bauen werden nicht eingehalten. Die Anderungen
des B Planes entsprechen somit nicht den Vorgaben des Baugesetzbuches. Dieses sei
vorweggenommen.

Unter Anderem weist die 0.g Anderung des Bebauungsplanes zahlreiche Fehler und
Widerspriiche auf von denen einige nachfolgend aufgefiihrt sind:

Seite 3 Punkt 1

....8350 gm 6ffentliche Griinfliche (Parkanlage) Durch mangeinde Pflege und durch
Anpflanzungen von zusétzlichen Bdumen hat der Griinstreifen in der Kuhkoppel seinen
parkéhnlichen Charakter véllig verloren!

Seite 5 Punkt 4 Absatz 1

Einer Hohenbegrenzung der Bauhéhe auf nur 8,5 m wird widersprochen. Viel wichtiger ist es,
einen maximalen Gebdudeschlagschatten (Lénge vom Gebéude) zu einer bestimmten Uhrzeit
und Kalenderdatum zu definieren!

Seite 5 Punkt 4 Absatz 6:

Es solite der bestehende Mindestgrenzabstand bei Wohngebduden von 3 m beibehalten
werden um eine Flexibilitdt der Grundstiicksnutzung zu erhalten.

Zu Seite 3 Punkt 1:
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, kénnen aber nicht in einem
Bebauungsplan aufgenommen werden, sondern der zeigt nur die Planungsziele auf.

Zu Seite 5 Punkt 4:
Die Hohenbegrenzung wird neu formuliert. Die Gebdaudehohe wird auf 9,00 m
begrenzt und bezogen auf die Oberkante des fertigen ErdgeschossfulRbodens.

Zu Seite 5 Punkt 4 Absatz 6:
Die 3,00 m bleiben erhalten der seitlichen Grenzabstande fiir Nebenanlagen,
Garagen und Carports werden in den textlichen Festsetzungen gestrichen.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwagung

Seite 6. Absatz 4:

Nebenanlagen z.B. Garagen und oder Carports: Hier sollte weiterhin eine Grenzbebauung
mdglich sein um eine Zersiedlung zu vermeiden. Aufierdem ist die Mehrzah! dieser
Nebengebdude bereits in Grenzbebauung plaziert. Es wiirde besonders in
Pfeiffenstielgrundstiicken am Ende des Pfeiffenstiels Probleme geben.

Seite 6 Absatz 7

Der Festsetzung fiir die erste Wohnung 1100m/2 fest zu legen wird widersprochen. In der
Vergangenheit wurden (auch kleine) Hauser mit einer (steuerlich geférderten)
Einliegerwohnung erstellt. Dieses sollte auch in Zukunft méglich sein!

Seite 8 Absatz 1

Eine Verschattung ist aufgrund der Baumstruktur nicht hinnehmbar! (Es muss das dauerhafte
Wachstum beriicksichtigt werden. Auflerdem wire es ein Verstoff gegen das Baugesetz!)

Seite 8 Punkt 5,2 Absatz 1

Im Vorwort wurde betont, das der bestehende B Plan nicht angefasst wird. Bei der in o.g.
Absatz aufgefiihrten Anderung handelt es sich um eine Fldchenverschwendung, die der
aktuellen Baupolitik nicht entspricht!

Seite 8 Punkt , Wasser"” Absatz 3

Dieser Absatz ist mit folgendem Zusatz zu ergénzen: ....... und fiir die Gartenbewdsserung zu
nutzen und / oder auf dem Grundstiick zu versickern.

Seite 9 Absatz 2

Dieser Absatz ist vollstdndig zu streichen! Unzumutbare Nutzungseinschrdnkung!

Seite 9 Absatz 4 ff Fauna

Es ist festzustellen, dass es sich beim Kuhkoppelgebiet um ein Wohngebiet und nicht um
einen Zoo und oder Naturschutzgebiet handelt. Den Ausfiithrungen wird daher vollstindig

widersprochen.

Seite 11 Punkt 5.3 ,Einzelbaume”

haiain Cf il
SRR

40-erm Stammumfang-adfweisen-muss: Diesem Absatz wird
vollstindig widersprochen, da Zwickel und éhnliche Gewdchse erhhte Bruchgefahr
(Baumschlag) mit sich bringen und gestalterisch zweifelhaft sind.

Zu Seite 6 Absatz 7: Die Gemeinde mochte, dass die Festsetzung so bestehen bleibt,
sodass auf den Grundstiicken von 1.100 m? nur eine Wohnung errichtet werden
kann, weil sie es fur erforderlich hilt, dass fiir eine Wohneinheit 600 m? zur
Verfligung gestellt werden.

Zu Seite 8 Absatz 1: Hierzu ist anzumerken, dass eine Verschattung kein Grund mehr
ist, einen Baum zu fallen.

Zu Seite 8 Punkt 5.2 Absatz 1: Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.
Aus stadtebaulichen Griinden behalt die Gemeinde die Erhaltung des
Gebietscharakters in diesem Bereich fur erforderlich.

Zu Seite 8 Punkt ,,Wasser”: Dieser Absatz wird durch entsprechende Anregungen
erganzt.

Zu Seite 9 Absatz 2: Der Bereich bleibt so bestehen wie festgelegt.

Zu Seite 9 Absatz 4 ff Fauna: Die Ausfihrungen werden zur Kenntnis genommen und
insoweit bestatigt, dass es sich in dem Gebiet um keinen Zoo handelt.

Zu Seite 11 Punkt 5.3 Absatz ,Einzelbdume®: Hier sind in dem Zusammenhang der
Bdaume die Gesetze, Verordnungen und Satzungen zu beachten.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

Seite 11 Punkt 5.3 , Offentliche Griinflachen”

Dieser Absatz sollte mit folgendem Zusatz ergédnzt werden: Die offentlichen Grinflachen sind
parkdhnlich zu gestalten und von der Gemeinde zu pflegen.

Seite 11 Absatz ,Ersatzpflanzungen” ff.

Die Definitionen der Ersatzpflanzungen sind in ihrem Aufwand (bertrieben und unzumutbar.
Ebenso die Gestaltungsvorgaben fiir Vorgarten.

Seite 18 Schallemissionen

Es sollten die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der L314 und L208 am Aumdiihler Ortsrand
auf 50 Km/ H begrenzt werden!

Grundsatzliches:

a.) Bei der bestehenden Planung werden parralele Pfeifenstilzufahrten beibehalten, was
eine grofie Flachenverschwendung mit sich bringt. Hier miisste eine Méglichkeit der
Zusammenlegung auf eine Einfahrt mit gemeinsamer Nutzung entwickelt werden.

b.) Ein Waldstreifen wird Gblicher Weise aufgrund der Gefahr eines Baumschlages
geplant. Da in den vergangenen Jahren alle stiirzenden Bdume nach Osten in den
Wald gefallen sind, ist dieses Argument nicht mehr haltbar.

c.) Esist auch nicht beriicksichtigt, dass viele Biume wegen Uberalterung grofie
Gefahren mit sich bringen.

Zum Bestandsplan Biotopen:

Auf diesem Plan sind zahlreiche Baume eingezeichnet, die -
- esgar nicht gibt (mehr als 10 Stiick!)
- nicht schitzendswerte Birken sind und aufgrund der Altersgrenze bald abgéngig sein
werden.
- mehrstdmmige nicht schitzendswerte Zwickel sind.
- grofie Verschattungen auf bestehende Gebdude zur Folge haben.
durch ihre Dominanz andere schiitzendswerte BGume schadigen.

Dariiber hinaus sind Gebdude eingezeichnet, die es gar nicht gibt.
Auferdem fehlen einige bestehende Gebdude!

Aumdhle, den 22.12.2021

Mit freundlichen GriRen

Zu Seite 11 Absatz ,Ersatzpflanzungen” ff.: Diese Ausfiihrungen bleiben so
bestehen, weil die Gemeinde der Auffassung ist, dass nur so der Charakter des
Bereiches der stadtebaulich gewlinscht ist, erhalten bleiben werden kann.

Zu 18 Schallemissionen: Geschwindigkeitsbegrenzungen kénnen nicht innerhalb
eines Bebauungsplanes geregelt werden. Dies muss auBerhalb des Bebauungsplanes
geschehen, wenn gewdinscht.

Zum Bestandsplan Biotoptypen: Dies ist ein Bestandsplan der nur als Grundlage fur
Uberlegungen besteht, der aber nicht vollstindig ist und auch nicht Bestandteil der
Bebauungsplansatzung ist.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Anregungen von Personen

Abwéagung

mindestens 1,5 Meter Abstand
Vielen Dank fur Ihr Verstandnis!

Person 15

Von:

Gesendet: Donnerstag, 23. Dezember 2021 13:15
An: Gade-Miiller <c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de>
Betreff: [EXTERN] Stellungnahme Bebauungsplan Nr. 2 Kuhkoppel

Stellungnahme Bebauungsplan Nr. 2 Kuhkoppel
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich méchte hiermit Widerspruch gegen folgende Punkte der Anderung des Bebauungsplans Nr. 2
Kuhkoppel einlegen

I.TEILB

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Nr.2

Hdéhe baulicher Anlagen.

Ich sehe keine Griinde fiir eine Absenkung der Hohe. Bestehende Hauser haben eine Hohe von 10 m und
neue Hiuser wiirden sich unproblematisch anpassen.

2.

1I. GRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Nr. 1 Befestigte Flichen

Keine Griinde warum die Spurfliche in die Berechnung einflieBen soll. Friiher gab es die 1,20m ohne
Anrechnung, Bei einem Pfeifenstil-Grundstiick entsteht ein erheblicher Nachteil der nicht beachtet wird.
Wenn daran festgehalten werden soll, muss es fiir Pfeifenstil-Grundstiicke eine andere Regelung bzw.
Rechnung geben.

3.
Nr. 7 Staffelgeschoss 6,5m Abstand zur Grenze
Sehe keinen Grund dafiir, da Sm schon erheblich weiter sind als beim normalen Abstand von 3m.

Im Ganzen ergibt sich kein Grund neue Grundstiickseigentiimer zu benachteiligen. Des weiteren ist eine
Wertminderung von Grundstiicken aufgrund des neuen B Plans nicht ausgeschlossen.

Mir freundlichen Griien

Zu 1.: Die Hohenlage der baulichen Anlage wird anders festgesetzt. Die maximale
Gebdudehohe betragt 9,00 m ab Oberkante fertig ErdgeschossfuSboden. Die
Oberkante fertig FuBboden wird in der Hohenlage festgelegt bezogen auf die
jeweilige ErschlieBungsstralie.

Zu 2.: Bezliglich der GRZ 2 wird es noch Abstimmungsgesprache mit der Bauaufsicht
geben. Eine Losung muss gefunden werden, damit die Grundstlicke auch
entsprechend im Interesse der Eigentiimer genutzt werden kénnen.

Zu 3.: Bezliglich der Staffelgeschosse ist die Gemeinde der Auffassung, dass ein 6,50
m Abstand, wenn ein Staffelgeschoss errichtet wird, gefordert werden sollte, um die

Nachbarrechte der dann betroffenen Nachbarn zu schiitzen.

Bestehende Anlagen haben selbstverstandlich Bestandsschutz.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwagung

A b
T v

BUNDESWEHR
2 nfrastruktun, Umwaltschuts und Dlenstisistungen der Bundeswebe

Footainengraben 200 + §7123 Boan - & e P> .J |
BSK Bau + Stadtplaner Kontor B P )
Munhlenplatz 1 -
23879 Molin 2 2. Nov. /02 i

- ]
Nur per E-Mail  feldi@bsk-moelin de - J
(; 60-00/ Herr Saver 0228 5504- 4569 balucbwioeb@bundeswehr or ] Lianzon
K-1-893-21

Anforderung einer Stellungnahme;

-1

Gemeinde Aumuhle - 1. Anderung BBP Nr. 2
- Beteiligung als Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB
8206 |hr Schreiben vom 19.11.2021 - Ihr Zeichen: Mail vom 19.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben genannte und in den Unterlagen naher beschriebene Planung werden
Belange der Bundeswehr nicht berthrt

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung
seitens der Bundeswehr als Trager offentlicher Belange keine Einwande

Mit freundlichen GruBen
Im Auftrag

Sauer
1 an d nisationst kasten B/ BwToeB@t
) Arbeitswelse

} L tont [ B.St
bitt ersench )l entrager (CI VD. USB-Stick

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

&

¥

BUNDESAMT FUR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZ UND

DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDESWEHR

REFERAT INFRA | 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn

Postfach 29 63

53019 Bonn

Tel.+ 49 (0) 228 5504-4569

Faxe 49 (0) 228 55489-5763

WWW . BUNDESWEHR.DE

INFRASTRUKTUR

Wird zur Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keine Einwande zur
Planung hat.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung

] I - man ERLEBEN, WAS VERBINDET.

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Fackenborger Allee 31b, 23554 Lobeck

BSK BAU + STADTPLANER KONTOR

ARCHITEKTEN - INGENIEURE e -
Mihlenplatz 1 [ = &
23879 Mélin L4 B

rererozen  Schreiben vom 19.11.2021
anserechearmier  PT1 11, BB2 Liibeck, Dipl. Ing. Klaus Reichert
vaeromvummen 0451/ 488-1053
22.11.2021 . . . .
wer 1 Arvtorima Bebuungeplen i3 dac ks Aisodile Wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom Deutschland GmbH keine

hier: Stellungnahme Vorgangsnr.:7210654 002 Bed en ke nzurP I anun g hat

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir die Zusendung der Unterlagen.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevoliméchtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der 0. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die 0.a. Planung haben wir keine Bedenken.

Mit freundlichen Grien

iV E iA
f //
| Ay e
Jonas Frommholz Klaus Reichert

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Hausanschrift: Technik Niededassung Nord, Uberseering 2, 22297 Hamburg

Postanscheift: Fackenburger Aliee 31b, 23554 Lobeck

Telefor: +49 40 306000 | E-Mait T-NL-Nord@telekom.de | Internet www.telekom de

Konto: Postbank Saarbeicken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Dr. Dirk Wossner | G Walter Goldends Maria Stettner, Dagmar Vockler Busch
Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB 14190, Saz der Geselischaft Bonn | UStddNe. DE 814645262

123 45 19000
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung

Feldt

Von: TenneT Fremdplanung ZN [fremdplanung-zn@tennet.eu]

Gesendet: Montag, 22. November 2021 13:07

An: feldt@bsk-moelin.de s

Betreff: Stellungnahme Lfd. Nr.: 21-000900 Beteiligung zur 1. Anderung
Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Aumiihle

Anlagen: AnschreibenToeB.PDF; Adressen TOeB - Beteiligung nach 4 Abs 2 November
2021.pdf; 2021-10-21_1And-BPlan2_Aumuehle-Kuhkoppel Eichhérnchenweg 1-
And-B-Plan-2....pdf; Begrundung mit Prifbogen nach § 13a BauGB 01.11.2021.pdf;
2021-03-24 Aumiihle 1-And-B-Plan-2-Bestand Biotoptypen 1000.pdf

Lfd. Nr.: 21-000900 ‘ =

Sehr geehrte Damen und Herren, ] Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bericksichtigt.
das im Betreff genannte Vorhaben beriihrt keine von uns wahrzunehmenden Belange.

Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichti

g L ——

"

Zur Vermeidung von Verwaltung d bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht weiter zu betei

Mit freundlichen Grilen
Matthias Falk f 4

Grid Field Operations Germany | Execution Transmission Lines | Y
Area Execution Management & Operation-Maintenance North

T +49(0)5132 89-6377

F +49(0)5132 89-2343 TenneT TSO GmbH
E fremdplanung-zn@tennet.eu Eisenbahnlangsweg 2 a
www tennet.eu 31275 Lehrte

Vorsitzende des Au's:cnlsnls Manon van Beeh
Geschaftsfihrung: M Abbenhuis, Otto Jager, Tim Meyerjiirgens
Sitz der Gesellschaft: B i AG B\yuulh HRB

“AaTenneT

Von: Feldt [mailto:feldt@bsk-moelin.de]
G det: Freitag, 19. N ber 2021 07:51
An: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; .sh@bundesimmobilien.de; T-NL-N-PTI-11-

Planungsanzeigen@telekom.de; g&rgmg;nongnfrgggn@ kabelDeu! ;ghlgnd de; Bettina.Eisfelder@wimi.landsh.de;
Bauleitplanung@im.landsh.de; landesplanung@im.landsh.de; kampfmi ienst@mzb.landsh.de; poststelle-
flintbek@llur.landsh.de; taugustin@Iksh.de; plang;m§kgn;rgllggu}glgh.lgnﬁh.g_e; michael.suma@llur.la _gm
Jan.Rehfeldt@llur.landsh.de; bauleitplanung@gmsh.de; M@u@lmm&wx_ﬁs planung@hvv.de;
planung@vhhbus.de; denkmalamt@Ild.landsh.de; thiessen@kreis-rz.de; bauleitplanung@ihk-luebeck.de;
bhenning@hwk-luebeck.de; TenneT Fremdplanung ZN; |nfg @qlv-rz.de; r.r @ rverband-||

ej.vollbrandt@t-online.de; AG-29@LNV-sh.de; Bund-sh@bund-sh.de; Q,g_o_(KQp_p_@_.LQﬁgmngg;;g_dg,
sven.reitmeier@Isv-sh.de; kai.kroeger@ewerk-sachsenwald.de; m.mueller@awsh.de; Dorit.dohrendorf@sh-netz.com
Andrea.schroeter@sachsenwald.de; bauleitplanung@reinbek.de; info@waerme.hamburg

Betreff: Beteiligung zur 1. Anderung Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Aumiihle
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange

Abwéagung

Archaologisches
Landesamt
Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

SH =X ¥

Obere Denkmalschutzbehérde
Planungskontrolle

BWM-Ranlzklw-Slr 70 | 24837 Schl:;:‘:g
BSK BAU + Stadtplaner Kontor
Architekten — Ingenieure

z.Hd. Frau Franziska Feldt

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 19.11.2021/
Mein Zeichen: Aumdhle-Bplan2-And1/

Muhlenplatz 1 v - — sy Meine Nachricht vom: 27.05.2021/
23879 Molin ‘ 4 | Kerstin Orlowski
‘ kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 23.11.2021

1. Anderung Bebauungsplanes Nr. 2 ,,Kuhkoppel“ der Gemeinde Aumiihle fiir das
Gebiet ,siidlich der Miillerkoppel und nérdlich der SachsenwaldstraBe mit den Stra-
Ren Eichhdrnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg und Am Hiinengrab"
Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs.
2 BauGB

Stellungnahme des Archédologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Feldt,

Unsere Stellungnahme vom 27.05.2021 zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der
Gemeinde Aumihle ist weiterhin gliltig.

Die Belange des arch&ologischen Denkmalschutzes werden in der Begriindung der o.g.
Planung groRenteils korrekt beriicksichtigt. Wir weisen jedoch nach wie vor darauf hin,
dass das Archaologische Landesamt friihzeitig an der Planung von MaRnahmen mit Erd-
eingriffen in den genannten Bereichen zu beteiligen ist, um priifen zu kénnen, ob sie
denkmalschutzrechtlich genehmigungsféhig sind und ob zureichende Anhaltspunkte dafiir
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird
und ggf. gem. § 14 DSchG archaologische Untersuchungen erforderlich sind.

Fur Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

Kerstin Orlowski

D Rant
www ig-holst:

Str. 70, 24837
de | E-Mail-Ad:

| Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
Kein Zugang fir elektronisch signierte oder verschiisselte Dokumente

Wird zur Kenntnis genommen und berlcksichtigt. Die Begriindung wird mit
dem Passus ,Das archaologische Landesamt ist an der Planung von
MaRRnahmen mit Erdeingriffen in den genannten Bereichen friihzeitig zu
beteiligen, um prifen zu koénnen, ob sie denkmalschutzrechtlich
genehmigungsfahig sind und ob zureichende Anhaltspunkte daflr vorliegen,
dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden
wird und ggf. gemall 8 14 DSchG archaologische Untersuchungen
erforderliche sind“ ergénzt.
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung

sttt LBV.SH sk¥

Landesbetrieb
StraBenbauund Verkehr

Standort Lilbeck

Landesbetrieb Straienbau und Verkehr Schieswig-Holstein
i g Libeck, J lemsberg 9, 23568 Libeck

Ihr Zeichen:
BSK Ihre Nachricht vom: 16.11.2021

Mein Zeichen: 46404-555.811-53-003
E?_;:;Fsrgidg);::'er Kontor Meine Nachricht vom: 15,06.2021

Postfach 1178 ) Frau Schubert

- . Madlen.Schubert@LBV-SH Landsh.de
23871 Molin Telefon: 0451 371-2142
Telefax: 0451 371-2124

1/ 23. November 2021

nachrichtlich: /
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1;}
Der Kreisausschuss '

- Bauamt -

- \ferkehrsaufsicht -

Barlachstraflie 2

23909 Ratzeburg

nachrichtlich per E-Mail an:
Ref41-Bauleitplanung@wimi.landsh.de

Wird zur Kenntnis genommen und ist unter Ziffer 6 der Begrindung

Bebauungsplan Nr. 2 - 1. Anderung - der Gemeinde Aumiihle (] i i
( Beteiligung der TOB gem. § 4 Abs. 2 BauGB ) berUCkSIChtlgt'

Gegen den Bebauungsplan Nr. 2 (1. Anderung) der Gemeinde Aumiihle bestehen in stra-
Renbaulicher und stralenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken, wenn meine Stellungnahme
zu dem o.g. Bauleitplan vom 15.06.2021 mit dem Az: 46404-555.811-53-003 weiterhin be-
ricksichtigt wird.

Diese Stellungnahme bezieht sich im strafenbaulichen und straltenrechtlichen Bereich nur
auf Straien des Uberdrtlichen Verkehrs mit Ausnahme von Kreisstralien.

Schubert

Dienstgebaude: Jerusalemsberg 9, 23568 Luback | Telefon: 0451 371-2142 |
Telefax: 0451 371-2124 | poststele-luebeck@Ibv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung
Gewasserentwicklungsverband 5
Bille )
GEWASSER 7
Gewasserentwicklungsverband Bille Tel. - Nr.: 04541/857088-0
Robert - Bosch - Str. 21a_* 23909 Ratzeburg Fax - Nr.: 04541/857088-99
BSK - Bau + Stadtplaner Kontor E-Mail: info@glv-rz.de
Frau Franziska Feldt Bankverbind:
Muhlenplatz 1 e _Tv ‘m% V. Kreissparkasse Hzgt Lauenburg
D BLZ: 230 527 50
23879 Molin rele KoNe: 919772
£ 3 u NOV 1 leA.'\':r DE91 2305 2750 0000 9197 72
¥ y BIC: NOLADEZIRZB

Sachbearbeiter: Frau Skrzypczinski

‘ M/ ! // Unser Zeichen:  40-11-0035.29.11.21
—

Thr Zeichen: Herr Kahl
Durchwahl: 04541/857088- 16

E-Mail: Skrzypczinski@glv-rz.de
Datum: 29.11.2021
Gemeinde Aumiihle \. (
1. Anderung des B-Planes Nr. 2 ,Kuhkoppel" L

Y

Sehr geehrte Frau Feldt,
der Gewasserentwicklungsverband Bille verweist zu o. g. B-Plan auf seine Die Ste”ungnahme wird zur Kenntnis genommen und berUCkSIChtlgt'

Stellungnahme vom 25.06.2021 (Az.: 40_lI_0035_25.06.21). Diese behalt inhaltlich Der Verband hat keine Einwande.
weiterhin ihre Gltigkeit.

Mit freundlichen GriBen

LA

A %o

A. Skrzypczinski

40_11_0035.29.11.21
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung
Feldt
Von: Birgit Henning [bhenning@hwk-luebeck.de]
Gesendet: Dienstag, 14. Dezember 2021 13:47
An: feldt@bsk-moelin.de
Betreff: Stellungnahme, 1. And. des B-Planes Nr. 2 der Gemeinde-Aumiihle -
) W 4
= %Ji; ‘: ]1

Sehr geehrte Damen und Herren, ‘w

engano 15, Doz, 2021 }
|

nach Durchsicht der uns iibersandten Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass in obiger Angeleg”enhAeit;us ;1er chf;der‘ W”'d zur Kenntnis genommen Und berUCkSIChtlgt

Handwerkskammer Liibeck keine Bedenken vorgebracht werden, sofern die Belange der Handwerksbetrie
beriicksichtigt werden.

Sollten durch die Flachenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeintrachtigt werden, wird sachgerechter
Wertausgleich und friihzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet.

Mit freundlichen GriiRen
Birgit Henning
Sekretariat Betriebsberatung und Wirtschaftspolitik

Handwerkskammer Liibeck

Breite StraRe 10 /12

23552 Liubeck

Telefon 0451 1506-237

Telefax 0451 1506-277

E-Mail bhenning@hwk-luebeck.de

Internet www.hwk-luebeck.de

Handwerkskammer DAS HANSWERK
Lﬁbeck DIE WIRTSCHAFTSMACHT

VON NEBENAN

Mit freundlichen GriiBen
Birgit Henning
Sekretariat Betriebsberatung und Wirtschaftspolitik

Handwerkskammer Liibeck

Breite StraRe 10 /12

23552 Liibeck

Telefon +494511506237

Telefax 0451 1506-277

E-Mail bhenning@hwk-luebeck.de
Internet www.hwk-luebeck.de

Handwerkskammer DAS HAN%‘WERK
Lubeck DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.

Informationen zum Datenschutz: www.hwk-luebeck.de/datenschutz
1
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung
oh’
2
-t
Syt >
Londessportverbond Schleswig-Holstein & V - Winterbeker Weg 49 - 24114 Kiel

RECHT/PERSONAL/UMWELT
BSK BAU + STADTPLANERKONTOR

ARCHITEKTEN - INGENIEURE o) oy V4
Frau Franziska Feldt e x ;’:j .
Mihlenplatz 1 \ 15. Dezember 2021
23879 Mélln £ 16. Dez. 2021

Fax: 0431/6486-190
E-Mail: sven.reitmeier@lsv-sh.de

|

|

|

‘ . / Dr. Sven Reitmeier

L / W Tel.: 0431/6486-118
) T
4

Stellungnahme zur 1. Anderung Bebauungsplan Nr.'2 der Gemeinde Aumihle

Sehr geehrte Frau Feldt,

Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist di . . .
St:l‘|ungnuhme des Kreissportverbandes Hzgt. Lauenburg (KSV LO\.II), die wir hiermit zur'n G:gen- Wird zur Kenntnis genommen dass LSV keine Bedenken zur Planu ng hat.

stand unserer Stellungnahme machen.

Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-
Kenntnisse und der Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbande
bearbeitet. Die dafur zustandigen Personen der Kreissportverbande sind i.d.R. ehrenamtlich
tatige Mitarbeiter. In jedem Fall trifft dies fur die Vertreter der ansassigen Sportvereine zv, die
durch den KSV zu Rate gezogen werden.

Insofern ist die eingeraumte Frist von einem Monat fir die Stellungnahme ein sehr knapper
Zeitraum. Es besteht mit den zustandigen Behérden die Absprache, dem Landessportverband
eine Stellungnahmefrist von mindestens acht Wochen einzuréumen. Dieser Zeitraum wird
benétigt, um die betroffenen Sportverbénde und —vereine angemessen einbinden zu kénnen.

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei auch zukinftigen Vorhaben zu bericksichtigen.

Nach Durchsicht der Unterlagen zu dem vorbezeichneten Planentwurf haben wir keine Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen.

Mit freundlichem Gruf3

A el
o 2 . . JH‘ ‘\/
DF. Sven Reitmeier

Partner und Forderer des LSV

B : PROVINZIAL
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwéagung

Kreis Herzogtum Lauenburg Postfach 1140 23901 Ratzebdurg

KRreis HERzoGTUM LAUENBURG
Der Landrat || |

N/

. Regionalentwicklung und
BSK Fachdienst: Verkehrsinfrastruktur
Mahlenplatz 1 " 7 sprechpartner:  Frau Thiessen
23879 Mélin/Lauenburg ™ Pﬁ 4 Ansctui: 8 s
| 9 = &w Zimmer: 226
Vo Jan. 2 Telefon: 04541 888-434
o 0 L E-Mail: thiessen@kreis-rz.de
—T1 1T ¥ Mein Zeichen: 31.26.1-0035.2
| | Vv Datum: 23.12.2021
alsEMal Burgermeister
Ministerium fir Inneres, der Gemeinde Aumihle L

landliche Raume, Integration u.
Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein

Abteilung IV 527 - Stadtebau,
Ortsplanung u. Stadtebaurecht

idber X

Amtsdirektorin
des Amtes Hohe Elbgeest

Disternbrooker Weg 92
24105 Kiel

Bebauungsplan Nr.2, 1. Anderung der Gemeinde Aumiihle
hier: Stellungnahme gemiB § 4(2) Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bericht vom 16.11.2021 Gbersandten Sie mir den Entwurf zu 0.a. Bauleitplan mit der Bitte
um Stellungnahme.

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Beriicksichtigung folgender
Al und Hinweise:

Fachdienst Denkmalschutz (Frau Helmert Tel.: 452)

Im Text der Begriindung ist die Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehérde vom
11.06.2021 korrekt wiedergegeben.

Im letzten Absatz sollte ,baulichen* gestrichen werden. Es solite nur heien: “Auf die Pflicht,

die denkmalrechtliche Genehmigung aller Manahmen ..., wird hingewiesen.“. Auch
Anpflanzungen oder Forstmafnahmen, d. h. die Art und Weise des Entfernens von Baumen,
kénnen genehmigungspfiichtig sein.

Im Zusammenhang mit der Planung von Manahmen mit Erdeingriffen fehlt der Hinweis auf
die frihzeitige Beteiligung des Archaologischen Landesamtes (ALSH) und auf §14 DSchG
(s. Stellungnahme des ALSH vom 27.05.2021).

Sitz der g Barl 2, 23909 Ratzeburg

Zentrale: 04541 888-0

Fax: 04541 888-306 Konto des Kreises:

EMail: i isrzde K R 115

Internet:  wwwkreisrzde  IBAN: DE38 2305 2750 0000 1100 00

IHRE BEHORDENNUMMER

Fachdienst Denkmalschutz

Wird zur Kenntnis genommen und berlcksichtigt. Das Wort ,baulichen® wird
in der Begriindung gestrichen.

Zusatzlich wird die Begrindung mit dem Passus ,Das archaologische
Landesamt ist an der Planung von Maflinahmen mit Erdeingriffen in den
genannten Bereichen friihzeitig zu beteiligen, um prifen zu kénnen, ob sie
denkmalschutzrechtlich genehmigungsfahig sind und ob zureichende
Anhaltspunkte dafur vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein
Denkmal eingegriffen werden wird und ggf. gemaR & 14 DSchG
archéologische Untersuchungen erforderlich sind“ erganzt.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)




Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

Abwéagung

Im Text Teil B unter Hinweise 2. Denkmalschutz sind die denkmalrechtlichen Belange korrekt
aufgenommen worden.

Im Bestandsplan Biotoptypen ist nur der Grabhigel Am Hiinengrab erfasst, die Grabhigel
auf den Grundsticken Fasanenweg und Otternweg fehlen.

Fachdienst Kommunalaufsicht (Frau Stranghéner, Tel.: -235)

Da die Begrundung zum o. a. B-Plan keine Aussage darlber enthalt, ob und wenn ja, in
welcher Hohe der Gemeinde Kosten entstehen, vermag ich eine Beurteilung, ob die
Gemeinde etwaige aus der Planung erwachsende Belastungen tragen kann, nicht
abzugeben

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

—/

X

Der Bestandsplan wird mit den Grabhiigeln auf den Grundsticken
Fasanenweg und Otternweg erganzt.

Zum Fachdienst Kommunalaufsicht:

Der Gemeinde Aumiuihle entstehen keine Kosten, die Uber die
Planungshonorare hinausgehen.

Das Gebiet ist erschlossen und zum grof3ten Teil bebaut.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. 8§ 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange Abwéagung
= 3SK
Feldt egsy 0 4, Jan,
Von: IHKLUB B g [b ng@ihk-luebeck de] | ( 174
Gesendet: Donnerstag, 23. Dezember 2021 08:04 ’
An: Feldt .
Betreff: AW: Beteiligung zur 1. And g Beb lan Nr. 2 der G indt Ghl

v

Gemeinde Aumiihle

1. Anderung des Beb gspl Nr. 2, Kuhkoppel" fiir das Gebiet siidlich der , Miillerkoppel*
und nérdlich der ,,SachsenwaldstraBe* mit den StraBen ,Eichhérnchenweg", ,Fasananweg",
»Otternweg", , Eichenweg" und ,,Am Hiinengrab*

hier: Beteiligung der beriihrten Behorden und Trager &ffentlicher Belange sowie der nach § 59
BNatSchG anerkannten Verbande gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbarkommunen nach § 2

Abs. 2 BauGB ~ o

Sehr geehrte Frau Feldt, \g (k . . . . .

die Planunterlagen haben wir gepriift. Die IHK zu Liibeck als Trager offentlicher Belange erhebt kgine WI rd zur Ken ntn 1S genom men ! daSS dle I H K kelne Bedenken beZUgIlCh der
Bedenken beziiglich der Planungen. ) Planu ng erheben.

Mit freundlichen GriiRen

Ramona Stang!
Assistenz | Standortpolitik

Industrie- und Handelskammer zu Libeck
Fackenburger Allee 2, 23554 Liibeck
Tel.: 0451 6006-188

Fax: 0451 6006-4188

E-Mail: stangl@ihk-luebeck.de
www.ihk-schleswig-holstein.de

Kompletten Service und umfassende Wirtschaftsinfos finden Sie auf www.ihk-schleswig-holstein.de

Von: Feldt <feldt@bsk-moelin.de>

Gesendet: Freitag, 19. November 2021 07:51

An: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; toeb.sh@bundesimmobilien.de; T-NL-N-PTI-11-
Planungsanzeigen@telekom.de; koordinationsanfragen@kabelDeutschland.de; Bettina.Eisfelder@wimi.landsh.de;
Bauleitplanung@im.landsh.de; landesplanung@im.landsh.de; kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de; poststelle-
flintbek@Ilur.landsh.de; taugustin@Iksh.de; planungskontrolle@alsh.landsh.de; michael.suma@Ilur.landsh.de;
Jan.Rehfeldt@Ilur.landsh.de; bauleitplanung@gmsh.de; Toeb-beteiligung@Ibeg.niedersachsen.de;
planung@hvv.de; planung@vhhbus.de; denkmalamt@Id.landsh.de; thiessen@kreis-rz.de; IHKLUB leitpl
<bauleitplanung@ihk-luebeck.de>; bhenning@hwk-luebeck.de; fremdplanung-zn@tennet.eu; info@glv-rz.de;
r.radoy@abwasserverband-lbg.de; ej.vollbrandt@t-online.de; AG-29@LNV-sh.de; Bund-sh@bund-sh.de;
a.grotkopp@holsteinerwasser.de; sven.reitmeier@Isv-sh.de; kai.kroeger@ewerk-sachsenwald.de;
m.mueller@awsh.de; Dorit.dohrendorf@sh-netz.com; Andrea.schroeter@sachsenwald.de;
bauleitplanung@reinbek.de; info@waerme.hamburg

Betreff: Beteiligung zur 1. Anderung Beb lan Nr. 2 der ind uhl

Sehr geehrte Damen und Herren,

itp! g in digital

anbei Gbersenden wir Ihnen Unterlagen zu der 0.a.
Fragen stehen wir Ihnen selbstverstandlich zur Verfiigung.

Form. Fir Il auft d
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange

Abwéagung

Feldt

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschlar
[koordinationsanfragen.de@vodafone.com]

Gesendet: Dienstag, 21. Dezember 2021 12:47

An: feldt@bsk-moelin.de

Betreff: Stellungnahme S01109656, VF und VFKD, Gemeinde Aumiihle, 1. Anderung/des
Bebauungsplanes Nr. 2 Kuhkoppel‘ fiir das Gebiet siidlich der "Mullerkoppg!" und

h der "Sach " mit den Straen "Eichhdrnchenweg”,

“Fasanenweg", "Otternweg", "Eichenw {

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH ~

Amsinckstr. 59 * 20097 Hamburg

BSK - Bau + Stadtplaner Kontor - Franziska Feldt
Mihlenplatz 1
23879 Mélin/Lauenburg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01109656

E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com

Datum: 21.12.2021 5

Gemeinde Aumiihle, 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ,Kuhkoppel* fiir das Gebiet siidlich
der "Mullerkoppel" und nérdlich der "Sachsenwaldstrae" mit den Strallen "Eichhdrnchenweg”,
"Fasanenweg", "Otternweg", "Eichenweg" und "Am Hiinengrab"

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom 19.11.2021.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von
Ihnen geplante Manahme keine Einwande geltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit
entsprechender Auskunft (iber unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

Weiterfihrende Dokumente:

« Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH

« Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
o Zeichenerklarung Vodafone GmbH

« Zeichenerkldarung Vodafone Deutschland GmbH

Freundliche GriRle
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig.

Wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone keine Einwande bezuglich
der Planung haben.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022)
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Tréger Offentlicher Belange Abwéagung
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Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 23.11.21 bis 23.12.21

Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Tréger Offentlicher Belange Abwéagung

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.2 der Gemeinde Aumiihle (Stand: 22.02.2022) 14




	Vorlage
	Anlage  2 Planzeichnung, Stand 22.02.2022
	Anlage  3 Stellungnahmen Personen - § 3 Abs. 2 BauGB
	Anlage  4 Stellungnahmen TÖB - § 4 Abs.2 BauGB

